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ZU

Frankreich verbietet die Einfuhr von Textilien. — Die
am 4. Februar erfolgte Außerkraftsetzung der französi-
sehen Liberalisierungsliste bedeutete für die Textilindu-
strie einen schweren Schlag. Von einem Tag auf den an-
dern wurde die Grenze für die Einfuhr gesperrt. Von einer
Rücksichtnahme auf in guten Treuen vor dem 4. Februar
abgeschlossene Kontrakte oder auf Saisonbedürfnisse, die
bekanntlich für die Textilindustrie von großer Bedeutung
sind, ist keine Rede. Man läßt die schweizerischen Expor-
teure zappeln und mutet ihnen ohne weiteres zu, Auf-
tragsannullationen hinzunehmen, weil durch «höhere Mäch-
te» die rechtzeitige Auslieferung der Bestellungen verun-
möglicht wird.

Staaten, welche die kaufmännischen Sitten achten, soll-
ten Einfuhrverbote und -beschränkungen erst dann erlas-
sen, wenn sie wissen, wie die Atawicklung der alten Orders
gewährleistet werden kann. Frankreich fand es nicht für
notwendig, sich vor der Veröffentlichung des Einfuhrver-
botes Sorgen über die Abnahme bestellter Waren zu ma-
chen. Es ist eine mehr als eigenartige Auffassung von
Recht und Moral, den Lieferanten einfach zuzumuten,
Monate zu warten, bis es Frankreich endlich beliebt, die
neuen Einfuhrvorschriften bekanntzugeben. Daß ausge-
rechnet die Lyoner Industrie bei der Ankündigung der
Einfuhrbeschränkungen lebhaften Beifall spendete, muß
zu denken geben.

Die englischen wie die französischen Beschlüsse beleuch-
ten erneut die Problematik der 'Zahlungsunion, die unse-
rem Land die Hände bindet, andere Staaten aber ermäch-
tigt, unter Berufung auf irgendwelche Schwierigkeiten
Maßnahmen zu ergreifen, die schweizerische Erwerbs-
zweige schwer benachteiligen. Wenn auch die französi-
sehen oder englischen Importkontingentierungen bis zu
einem gewissen Grad dem Bestreben der schweizerischen
Behörden entgegenkommen, den Export zur Vermeidung

einer Konjunkturübersteigerung nicht übermäßig an-
schwellen zu lassen, so darf nicht vergessen werden, daß
die Textilindustrie schlecht beschäftigt ist. Sie erwartet
deshalb, daß sich die zuständigen Behörden energisch da-
für einsetzen, daß die vor dem 4. Februar aufgenommenen
Bestellungen noch rechtzeitig nach Frankreich ausgeliefert
werden können und daß auch für neue Geschäftsabschlüsse
die notwendigen Einfuhrkontingente vereinbart werden.

Auch eine Methode, um sich die Einfuhr fernzuhalten. —
Die schwedische Preiskontrolle hat die für Importwaren
bisher in logischer Berücksichtigung der größeren Risiken
und Umtriebe höher angesetzten Handelsgewinnmargen
wesentlich reduziert. Diese von den Gewerkschaften ver-
langte und von den schwedischen Behörden in Kraft ge-
setzte Maßnahme verfolgt nur den Zweck, den Textilim-
porten dadurch zu Leibe zu rücken, daß man sie für den
Händler uninteressant gestaltet. Dieses Beispiel ist von
großer Tragweite, einmal weil es zeigt, in welchem Maße
in Schweden die Handelspolitik von den Gewerkschaften
beeinflußt wird, dann aber auch, weil es beweist, daß in
Ländern mit einer ausgebauten Planwirtschaft mit Leieh-
tigkeit Mittel für eine Regulierung des Außenhandels zu
finden sind, die außerhalb des Rahmens der üblichen
Handelspolitik liegen.

Die Gefahr besteht also darin, daß wohl die Liberali-
sierung auf dem Papier bestehen bleibt, daß aber durch
Hintertürchen Maßnahmen getroffen werden, die in ihrer
Wirkung nichts anderes bezwecken, als die Einfuhr von
Textilien zu beschränken, ohne sich aber des Vorwurfs
der Verletzung von Bestimmungen der OECE oder der
Europäischen Zahlungsunion auszusetzen. Paris tut sicher
gut, wenn es sich auch der geschilderten Art von Umge-
hungen der verbindlich erklärten Liberalisierungsbestim-
mungen annimmt.
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